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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Am 30. März 2007 trat ein partnerschaftliches Fischereiabkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde
1
 (im Folgenden das „Abkommen“) 

in Kraft.
2
 Das jüngste Protokoll zu dem Abkommen trat am 23. Dezember 2014 in Kraft und 

lief am 22. Dezember 2018 aus.  

Auf der Grundlage der einschlägigen Verhandlungsrichtlinien
3
 führte die Kommission mit der 

Regierung der Republik Cabo Verde (im Folgenden „Cabo Verde“) Verhandlungen über den 

Abschluss eines neuen Protokolls zum partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde. Nach Abschluss der 

Verhandlungen wurde am 12. Oktober 2018 ein neues Protokoll paraphiert. Das Protokoll hat 

eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Datum seiner vorläufigen Anwendung, d. h. ab dem 

Zeitpunkt der Unterzeichnung gemäß Artikel 15. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Im Einklang mit den Prioritäten der Reform der Fischereipolitik
4
 eröffnet das neue Protokoll 

Unionsschiffen auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten und 

unter Beachtung der Empfehlungen der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 

Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) Fangmöglichkeiten in den kapverdischen 

Gewässern. Dieses neue Protokoll berücksichtigt die Ergebnisse einer Bewertung des letzten 

Protokolls (2014–2018) und einer vorausschauenden Bewertung, ob der Abschluss eines 

neuen Protokolls sinnvoll ist. Beide wurden von externen Sachverständigen durchgeführt. Das 

Protokoll ermöglicht der Europäischen Union und der Republik Cabo Verde darüber hinaus 

eine intensivere Zusammenarbeit zur Förderung einer verantwortungsvollen Nutzung der 

Fischereiressourcen in den kapverdischen Gewässern sowie zur Unterstützung der 

Bemühungen von Cabo Verde zur Entwicklung seiner blauen Wirtschaft im Interesse beider 

Parteien.  

Im Protokoll sind Fangmöglichkeiten für folgende Fischereifahrzeuge vorgesehen: 

– 28 Thunfischwadenfänger/Froster; 

– 27 Oberflächen-Langleiner; 

– 14 Angel-Thunfischfänger. 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Die Verhandlungen über ein neues Protokoll zum partnerschaftlichen Fischereiabkommen mit 

Cabo Verde wurden im Rahmen des auswärtigen Handelns der Union gegenüber den AKP-

Staaten und unter Berücksichtigung insbesondere der Ziele der Union im Hinblick auf die 

Achtung der demokratischen Grundsätze und der Menschenrechte geführt. 

                                                 
1
 ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 3. 

2
 ABl. L 107 vom 25.4.2007, S. 7. 

3
 Angenommen auf der Tagung des Rates „Justiz und Inneres“ am 4. und 5. Juni 2018. 

4
 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22. 
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dessen 

Artikel 43 Absatz 2 die Gemeinsame Fischereipolitik geregelt und in dessen Artikel 218 

Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v die betreffende Stufe des Verfahrens für die Aushandlung und 

den Abschluss von Abkommen zwischen der Union und Drittländern festgelegt ist.  

• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit) 

Der Vorschlag fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union. 

• Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag steht in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel, einen rechtlichen, 

ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Steuerungsrahmen für Fangtätigkeiten von 

Unionsschiffen in Drittlandgewässern gemäß Artikel 31 der Verordnung über die 

Gemeinsame Fischereipolitik zu schaffen. Er steht mit diesen Bestimmungen sowie mit 

denjenigen im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung für Drittländer gemäß 

Artikel 32 der genannten Verordnung im Einklang.  

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Die Kommission hat im Jahr 2018 eine Ex-post-Bewertung des derzeitigen Protokolls zum 

partnerschaftlichen Fischereiabkommen mit Cabo Verde sowie eine Ex-ante-Bewertung eines 

etwaigen neuen Protokolls durchgeführt. Die Ergebnisse der Bewertungen sind in einer 

gesonderten Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen
5
 dargelegt. 

Die Bewertungen ergaben, dass im Thunfischsektor der EU großes Interesse am Fischfang in 

Cabo Verde besteht und dass ein neues Protokoll dazu beitragen würde, die Überwachung und 

Kontrolle zu stärken und das Fischereimanagement in der Region zu verbessern. Da Mindelo 

(auf der Insel São Vicente) einer der wichtigsten Anlandehäfen und Verarbeitungsorte in 

Westafrika ist, hat das vorgesehene neue Protokoll sowohl für den Thunfischsektor der EU als 

auch für das Partnerland große Bedeutung. 

• Konsultation der Interessenträger 

Im Zuge der Bewertung wurden die Mitgliedstaaten, Vertreter der Industrie, internationale 

Organisationen der Zivilgesellschaft sowie die Fischereiverwaltung und Vertreter der 

kapverdischen Zivilgesellschaft konsultiert. Auch im Rahmen des Beirats für Fernfischerei 

fanden Konsultationen statt. 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Die Kommission hat gemäß Artikel 31 Absatz 10 der Verordnung über die Gemeinsame 

Fischereipolitik für die Ex-post- und Ex-ante-Bewertungen einen unabhängigen Berater 

eingeschaltet.  

                                                 
5
 SWD(2018) 194 final vom 16.5.2018. 
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Die jährliche finanzielle Gegenleistung der Europäischen Union beläuft sich auf 

750 000 EUR und ergibt sich aus 

a) einer Referenzfangmenge von 8000 Tonnen jährlich, für die ein jährlicher Beitrag für den 

Zugang in Höhe von 400 000 EUR für die gesamte Laufzeit des Protokolls festgesetzt wurde, 

und  

b) einem Beitrag zur Unterstützung der Fischereipolitik und der blauen Wirtschaft von Cabo 

Verde in Höhe von 350 000 EUR jährlich für die gesamte Laufzeit des Protokolls. Diese 

Unterstützung steht für die gesamte Laufzeit des Protokolls mit den Zielen der nationalen 

Politik im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung der Binnen- und Seefischereiressourcen 

im Einklang. 

 

Der jährliche Betrag für Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen wird im 

Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens festgelegt; dies gilt auch für die Reserve für die 

Protokolle, die zu Beginn des Jahres noch nicht in Kraft getreten sind.
6
 

                                                 
6
 Im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich 

(ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1). 
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2019/0078 (NLE) 

Vorschlag für einen 
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über den Abschluss des Protokolls zur Umsetzung des partnerschaftlichen 

Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo 

Verde (2019–2024) 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v und 

Artikel 218 Absatz 7, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments
1
,  

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 19. Dezember 2006 verabschiedete der Rat die Verordnung (EG) Nr. 2027/2006
2
 

über den Abschluss eines partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde
3
 (im Folgenden das 

„Abkommen“), das am 30. März 2007 in Kraft trat, in der Folge stillschweigend 

verlängert wurde und noch immer in Kraft ist. 

(2) Das letzte Protokoll zur Umsetzung des Abkommens ist am 22. Dezember 2018 

ausgelaufen. 

(3) Die Kommission hat im Namen der Europäischen Union ein neues Protokoll zur 

Umsetzung des Abkommens (im Folgenden das „Protokoll“) ausgehandelt. Als 

Ergebnis dieser Verhandlungen wurde das Protokoll am 12. Oktober 2018 paraphiert. 

(4) Im Einklang mit dem Beschluss 2018/.../EU des Rates
4
 wurde das Protokoll am... 

[Datum der Unterzeichnung einfügen] unterzeichnet. 

(5) Das Protokoll gilt vorläufig mit Wirkung ab dem Datum seiner Unterzeichnung. 

(6) Ziel des Protokolls ist es, der Europäischen Union und der Republik Cabo Verde eine 

intensivere Zusammenarbeit zur Förderung einer nachhaltigen Fischereipolitik, einer 

verantwortungsvollen Nutzung der Fischereiressourcen in den kapverdischen 

Gewässern sowie zur Unterstützung der Bemühungen von Cabo Verde zur 

Entwicklung seiner blauen Wirtschaft zu ermöglichen. 

(7) Das Protokoll sollte im Namen der Union genehmigt werden. 

                                                 
1
 ABl. C  vom , S. . 

2
 Verordnung (EG) Nr. 2027/2006 des Rates vom 19. Dezember 2006 über den Abschluss des 

partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 

Cabo Verde (Kap Verde) (ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 1). 
3
 ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 3. 

4
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(8) Mit Artikel 9 des Abkommens wird ein mit der Überwachung der Durchführung des 

Abkommens betrauter Gemischter Ausschuss eingesetzt. Außerdem kann der 

Gemischte Ausschuss nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 3 sowie Artikel 7 

Absätze 1 und 2 des Protokolls bestimmte Änderungen des Protokolls annehmen. Um 

die Annahme solcher Änderungen zu erleichtern, sollte die Kommission ermächtigt 

werden, sie unter bestimmten Bedingungen nach einem vereinfachten Verfahren zu 

genehmigen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Protokoll zur Umsetzung des partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde (2019–2024) (im Folgenden das 

„Protokoll“) wird im Namen der Union genehmigt. 

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss als Anhang I beigefügt. 

Artikel 2 

Die Kommission wird gemäß den in Anhang II dieses Beschlusses aufgeführten 

Bestimmungen und Bedingungen ermächtigt, im Namen der Union die Änderungen des 

Protokolls zu genehmigen, die der nach Artikel 9 des partnerschaftlichen 

Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Cabo Verde 

eingesetzte Gemischte Ausschuss verabschiedet. 

Artikel 3 

Der Präsident des Rates bestellt die Person(en), die befugt ist (sind), die Notifizierungen 

gemäß Artikel 16 des Protokolls im Namen der Europäischen Union vorzunehmen, um der 

Zustimmung der Europäischen Union dazu Ausdruck zu verleihen, durch das Protokoll 

gebunden zu sein. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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